
ritte Oass.
dieseOaLMören Unsere Uur-

HW ger / vnd dergleichen Lonckirioa, so in dem
Ersten vnd Anderten Membro der änderten Klats
mW specificiert worden.

Uerbotkene Nachen.
men in die dritte Osts gehörigen PerfoH-

nen/wird neben denen in dem ersten/vnd än¬
dertenMembrooder ändertenKlassverbottenen

iachen / verbotten : der Sammet / vnnd alle
»eydene Keug / Spitz / Porten / vnd Kantzen/

sammeteHälsel / vnd WckelHauben / auch alle an¬
dere Mobilien von Seyden.

amen
^entgegen

jedoch nach Vnterfcheid derKonälrion.,
»ienst/ Kunst / vnd Gandwerck ein Mantel vnd

Bock mit Lasset / oder Seydenen AuMägen /
vnd Malliv-Wiberoder vergoldteKnöpss ; denen
Weibs- PerfoHnen / vnd dero Löchtern aber ein
Silber-GÜrtel/auchetwo ein goldene Ketten (doch
nicht alleninäillmQb , sondern bedeuter Massen/
nach BefZaffentzit der PersoHn ) vnd ein Ringel/
auch Peerlenes Bertl / zusammen Höchstens zwey

»undert / fünfftzig Gulden werch ; Wie auch an"
!onn- vnd Meyertägen ein vngebrämbter Laffe-

z tener



12 meliertes
teuer Rock / Laffekenes ßalsel ; weisse Spitz auff
Manns -VbersKläg / DalßtüZer / vndLätzlen/
Kauen VberWäg/ Aauben / oder MürküZer / die
EllnMGstens auffdreyffig / bißfünff vnd viertzig
Kreutzer.

überigen allen / ausser der anjetzo mchrers
erleuttert / vnd klar außgeworffenen punQen,

lassen Wir es bey denen/den 29. Uprill 1636. vnd
26. Mprill i687isten Jahrs / außgangenen pra-
AMLticen, allerdings verbleiben / denen ein Jeder/
Mm weiters annehmende EmfSuldtgung vnd vor-
WützendeVnwissenheit / also gewiß naAzukommen
wissen wird ; Als im widerigen die Pbertretkere/
naZ gestaltfame der SaDen / wittküHrW / jedoK
wohl empsindtlG / auK mit Ainwegnehnib- vnd
eonKLierung der Wchrenvnd Kleidung / womit
der Lxvefs gefZehen / wilrckliZ vnd vnnaDlässig?
auK ohne ferrere Ermahnung / gestrafft / vnd bey
-ffterer keiterierung noD mit Wärffern Mttlen
gegen sie verfahren werden solle

MnaZauZ vorkommm/daß Eeils
geringern Stands Weibsbilder / mit falsKen

Gallonen / Kantzen / Lrepinl / Spitzen/vnd der-
gleiSen einen grossen SGeinhabenden Gattungen/
oder sonsten M deß Oöhern Stands Modi , vnd
Kleider-LraWen anzumassen : mithin dasPolicey-

jatent zu etuäiren keinen AWew nehmen:
!ls solle ihnen solZes auff gletZe Weiß durGLon-

Llcierung der Kleider / vnd Marpffe Straff abge-
stellet werden.

larfür
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